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< §13 BDSG 1T BDSG-Gesamtliste § 15 BDSG -

BDSG (neu)

Teil 1 - Kapitel 4 - Die oder der Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz und
die Informationsfreiheit

§ 14 - Aufgaben

(1) Die oder der Bundesbeauftragte hat neben den in der Verordnung (EU) 2016/679 genannten
Aufgaben die Aufgaben,

1. die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften Uber den
Datenschutz, einschliellich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680
erlassenen Rechtsvorschriften, zu Uberwachen und durchzusetzen,

2. die Offentlichkeit fir die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu
sensibilisieren und sie daruber aufzuklaren, wobei spezifische Maltnahmen fur
Kinder besondere Beachtung finden,

3. den Deutschen Bundestag und den Bundesrat, die Bundesregierung und andere
Einrichtungen und Gremien Uber legislative und administrative Malnahmen zum
Schutz der Rechte und Freiheiten naturlicher Personen in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu beraten,

4, die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter fir die ihnen aus diesem
Gesetz und sonstigen Vorschriften Gber den Datenschutz, einschlieSlich den zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften,
entstehenden Pflichten zu sensibilisieren,

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen Uber die Austbung ihrer
Rechte aufgrund dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften Uber den
Datenschutz, einschlielSlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680
erlassenen Rechtsvorschriften, zur Verfigung zu stellen und gegebenenfalls zu
diesem Zweck mit den Aufsichtsbehdrden in anderen Mitgliedstaaten
zusammenzuarbeiten,

6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle,
einer Organisation oder eines Verbandes gemal’ Artikel 55 der Richtlinie (EU)
2016/680 zu befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem
Umfang zu untersuchen und den Beschwerdeflhrer innerhalb einer
angemessenen Frist Uber den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung zu
unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung
mit einer anderen Aufsichtsbehdrde notwendig ist,

7. mit anderen Aufsichtsbehdrden zusammenzuarbeiten, auch durch
Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche
Anwendung und Durchsetzung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften tGber
den Datenschutz, einschliel8lich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680
erlassenen Rechtsvorschriften, zu gewahrleisten,
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BDSG (neu)

8. Untersuchungen Uber die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften
Uber den Datenschutz, einschliellich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, durchzufluhren, auch auf der Grundlage
von Informationen einer anderen Aufsichtsbehdrde oder einer anderen Behorde,

9. mafRgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz
personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der
Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschaftspraktiken,

10. Beratung in Bezug auf die in § 69 genannten Verarbeitungsvorgange zu leisten
und
11. Beitrage zur Tatigkeit des Europaischen Datenschutzausschusses zu leisten.

Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 nimmt die oder der Bundesbeauftragte
zudem die Aufgabe nach § 60 wahr.

Zur Erflllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Aufgabe kann die oder der
Bundesbeauftragte zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener
Daten stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an den Deutschen Bundestag oder
einen seiner Ausschusse, den Bundesrat, die Bundesregierung, sonstige Einrichtungen und
Stellen sowie an die Offentlichkeit richten. Auf Ersuchen des Deutschen Bundestages, eines
seiner Ausschusse oder der Bundesregierung geht die oder der Bundesbeauftragte ferner
Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgange des Datenschutzes bei den 6ffentlichen Stellen
des Bundes nach.

Die oder der Bundesbeauftragte erleichtert das Einreichen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6
genannten Beschwerden durch MalBnahmen wie etwa die Bereitstellung eines
Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefullt werden kann, ohne dass andere
Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden.

Die Erfullung der Aufgaben der oder des Bundesbeauftragten ist fur die betroffene Person
unentgeltlich. Bei offenkundig unbegrindeten oder, insbesondere im Fall von haufiger
Wiederholung, exzessiven Anfragen kann die oder der Bundesbeauftragte eine angemessene
Gebuhr auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund der
Anfrage tatig zu werden. In diesem Fall tragt die oder der Bundesbeauftragte die Beweislast fur
den offenkundig unbegrindeten oder exzessiven Charakter der Anfrage.

Passende Artikel der DSGVO

Artikel 57 - Aufgaben

< §13 BDSG T BDSG-Gesamtliste § 15 BDSG -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 2 /2


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=DE
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel4/paragraph69
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=DE
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel3/paragraph60
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel57
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel4/paragraph13
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel4/paragraph15

	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 1 - Kapitel 4 - Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
	§ 14 - Aufgaben
	Passende Artikel der DSGVO





